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der Senkungen noch vergleichsweise hohe Gemeindesteuerfüsse 
von 65 % bzw. 69 %.

Tiefster Steuerfuss der Politischen Gemeinden in Horn – 
höchster in Arbon
Die Bandbreite der Steuerfüsse der Politischen Gemeinden reicht 
im Thurgau von 32 % bis 76 % (Karte 1). Der tiefste Satz findet 
sich in Horn, der höchste in der benachbarten Gemeinde Arbon. 
Ebenfalls relativ hohe Gemeindesteuerfüsse (über 70 %) haben 
die Gemeinden Raperswilen, Romanshorn, Pfyn und Salmsach. 
Gemeindesteuerfüsse von unter 40 % haben neben Horn die 
Gemeinden Warth-Weiningen, Gottlieben, Tägerwilen und Bot-
tighofen (die gleichen Gemeinden wie auch schon im Vorjahr). 

Schulsteuern wie erwartet gesunken
Bei den Schulsteuern sind für das Jahr 2012 erneut überwiegend 
Senkungen zu beobachten. In den meisten Schulgemeinden 

bewegen sich diese im Rahmen zwischen einem und drei Pro-
zentpunkten. Die Herabsetzungen stehen in Zusammenhang mit 
dem per 2011 revidierten Beitragsgesetz, welches höhere Trans-
ferleistungen erwarten lässt. Ziel der Revision war unter ande-
rem auch die Annäherung der Schulsteuerfüsse. Innerhalb von 
zwei Jahren hat sich die Bandbreite von (rund) 60 % bis 120 % 
auf 70 % bis 110 % reduziert. Der durchschnittliche (gewichtete)
Schulsteuerfuss verringerte sich von 97,4 % auf 94,6 %.

Gemeinden werden vorsichtiger bei Steuerfusssenkungen

Die Politischen Gemeinden liessen für das Jahr 2012 ihre Steuerfüsse mehrheitlich unverändert. Unter 
Einbezug von Schul- und Kirchensteuern werden die Steuerpflichtigen aber dennoch in über 50 Gemeinden 
entlastet. Die Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner ist im Jahr 2011 zurückgegangen.

Nach den zahlreichen Senkungen der Gemeindesteuerfüsse in 
den vergangenen Jahren blieben diese im Jahr 2012 mehrheit-
lich unverändert. Rund 60 der 80 Gemeinden hielten an ihren 
Gemeindesteuerfüssen vom Vorjahr fest. Zu Senkungen kam es 
aber dennoch in 18 Gemeinden. Die Senkungen fielen moderat 
aus und lagen in den meisten Fällen zwischen einem und drei 
Prozentpunkten. Unter den zehn grössten Thurgauer Gemeinden 
kommen im Jahr 2012 die Einwohnerinnen und Einwohner von 
Frauenfeld (–3 Prozentpunkte), Bischofszell (–2 Prozentpunkte) 
und Sirnach (–1 Prozentpunkt) in den Genuss von leicht tieferen 
Gemeindesteuerfüssen. Vergleichsweise kräftig nahm Schön-
holzerswilen den Steuerfuss zurück (–10 Prozentpunkte) und 
verzeichnet neu einen Gemeindesteuerfuss, der bei unterdurch-
schnittlichen 50 % liegt. Bürglen hat im Jahr 2012 als einzige 
Gemeinde den Gemeindesteuerfuss um drei Prozentpunkte ange-
hoben, welcher nun bei 66 % liegt. 

Der durchschnittliche Gemeindesteuerfuss liegt 2012 bei 58,6 % 
(nach Einwohnerzahl der Gemeinden gewichtet)1. In den vergan-
genen Jahren ist der Gemeindesteuerfuss kontinuierlich gesun-
ken, zuletzt aber nur noch um –0,6 Prozentpunkte. Zwischen 2008 
und 2011 lag der Rückgang jeweils bei über einem Prozentpunkt, 
im Jahr 2008 sogar bei –2,7 Prozentpunkten (Grafik 1). 

Birwinken und Erlen senkten die Steuerfüsse in den letz-
ten Jahren am stärksten
Seit dem starken Wirtschaftsjahr 2008 sind die Gemeindesteuern 
am spürbarsten in den Gemeinden Birwinken und Erlen zurück-
gegangen (je –20 Prozentpunkte). Ins Gewicht fielen die Reduk-
tionen auch in den Gemeinden Dozwil, Hohentannen, Lommis, 
Berlingen, Bussnang und Zihlschlacht-Sitterdorf (–16 oder –15 
Prozentpunkte). Birwinken und Hohentannen haben jedoch trotz 

1 Ohne Gewichtung mit der Bevölkerungszahl liegt der durchschnittliche Gemein-
desteuerfuss bei 55,5 %

*Die Gemeindesteuerfüsse sind nach Bevölkerungsgrösse der Gemeinden 
gewichtet. 
Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Grafik 1
Rückgang der Steuerfüsse der Politischen Gemeinden hat sich 
verlangsamt
Staatssteuerfüsse und durchschnittliche Gemeindesteuerfüsse*
Kanton Thurgau, 2000 bis 2012, in Prozent
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Tabelle 1
Gemeindesteuerfüsse bleiben mehrheitlich unangetastet 
Anzahl Gemeinden mit Gemeindesteuerfusserhöhungen bzw. -senkungen 
Kanton Thurgau, 2008 bis 2012
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gelischen Kirche liegen 2012 zwischen 9 % und 32 %, bei der 
katholischen Kirche zwischen 11 % und 30 %.

Gesamtsteuerfüsse sinken in über 50 Gemeinden
Vor allem dank der niedrigeren Schulsteuern ist der Gesamtsteu-
erfuss vielerorts gerutscht. Der Gesamtsteuerfuss, der sich aus 
den Teilsteuern Staatssteuer, Gemeindesteuer, Schulsteuer und 
Kirchensteuer zusammensetzt, ist für evangelische Steuerpflich-
tige in 51 Gemeinden und für katholische Steuerpflichtige in 54 
Gemeinden gesunken3. Neben der Wohnbevölkerung kommen 
auch die juristischen Personen in den Genuss tieferer Gesamt-
steuerfüsse, und zwar in 54  Gemeinden. Hohe Entlastungen 
gibt es etwa in den Gemeinden Herdern, Schönholzerswilen und 
Ermatingen (–11 bis –8 Prozentpunkte).

Die evangelische Bevölkerung wird am stärksten in den Gemein-
den Schönholzerswilen, Ermatingen, Sommeri, Hefenhofen und 
Salmsach entlastet (zwischen –10 und –6 Prozentpunkte). Bei der 
katholischen Bevölkerung fällt die Entlastung insgesamt höher 

3 Bei mehreren Schul- oder Kirchgemeinden innerhalb einer Politischen 
Gemeinde wird jeweils diejenige Siedlung berücksichtigt, die den höchsten 
Bevölkerungsanteil aufweist.

Unter den Schulgemeinden gab es im Jahr 2012 einzig in Bottig-
hofen eine deutliche Erhöhung um zehn Prozentpunkte. Mit 67 % 
fällt die Schulsteuer in Bottighofen aber dennoch sehr tief aus.

Kirchensteuern bleiben mehrheitlich gleich
Die Kirchensteuerfüsse bewegen sich seitwärts. Nur zwölf 
Kirchgemeinden haben ihre Steuer gesenkt (je sechs katholische 
und sechs evangelische Kirchgemeinden).2 Da bei der Fusion 
von katholischen Kirchgemeinden zu „FrauenfeldPlus“ der tiefste 
Steueransatz übernommen wurde, kommt die katholische Bevöl-
kerung einiger ehemaligen Kirchgemeinden darüber hinaus noch 
zu weiteren Entlastungen. 

Vereinzelt gab es bei der Kirchensteuer auch leichte Anhebun-
gen (zwei evangelische und eine katholische Kirchgemeinde). 
Der Kirchensteuerfuss bleibt im Kantonsmittel aber unverändert 
bei rund 24 %, und zwar sowohl bei der evangelischen als auch 
bei der katholischen Kirche. Die Kirchensteuerfüsse der evan-

2 Im Jahr 2012 zählt der Kanton 67 evangelische Kirchgemeinden und 51 
katholische Kirchgemeinden (inklusive der vier Gebiete, deren Kirchgemeinde 
im Kanton St. Gallen bzw. Kanton Schaffhausen liegen).

Karte 1
Steuerfüsse der Politischen Gemeinden  
Kanton Thurgau, 2012, in Prozent

Bandbreite der Gemeindesteuerfüsse und Anzahl Gemeinden

 70 bis 76 % (10 Gemeinden)
 60 bis 69 % (22 Gemeinden)
 50 bis 59 % (25 Gemeinden)
 40 bis 49 % (18 Gemeinden)
 32 bis 39 % (5 Gemeinden)
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halben Dutzend Gemeinden, unter anderem in Bottighofen (+10 
Prozentpunkte) und Affeltrangen (+2 Prozentpunkte). 

Der durchschnittliche Gesamtsteuerfuss der Thurgauer Gemein-
den liegt aktuell – nach Bevölkerungsgrösse gewichtet – sowohl 
für natürliche als auch juristische Personen bei 291 % (2011: 
293 %, Grafik 2). In rund 50 Gemeinden liegt der Gesamtsteuer-
fuss heute bei unter 300 % (Grafik 3).

aus, und zwar vor allem in den Gemeinden Herdern, Hüttwilen, 
Uesslingen-Buch, Neunforn und Schönholzerswilen (zwischen 
–18 und –10 Prozentpunkte). Die relativ hohe Senkung hängt 
in diesen Gemeinden – bis auf Schönholzerswilen – mit der 
neu fusionierten katholischen Kirchgemeinde „FrauenfeldPlus“ 
zusammen (siehe oben). In Schönholzerswilen sind es alleine die 
Gemeindesteuern, die den Ausschlag für die tieferen Steuerfüs-
se geben (–10 Prozentpunkte). Die übrigen Teilsteuern blieben 
in Schönholzerswilen gleich. Zu Erhöhungen kam es in einem 

   Steuerfuss in % Steuerkraft pro 
Einwohner 2011 

in CHFNatürliche 
Personen

Juristische 
Personen

Gemeinde Ev. Kath.

Birwinken 322 316 320,4 1'251

Raperswilen 317 322 317,9 1'392

Arbon 318 316 316,9 1'637

Pfyn 316 316 316,0 1'430

Salmsach 316 316 316,0 1'313

Hohentannen 317 314 315,9 1'239

Fischingen 316 314 314,7 1'360

Wuppenau 314 313 313,3 1'282

Homburg 306 315 310,2 1'491

Bürglen 309 310 309,4 1'482

* Reihenfolge gemäss Gesamtsteuerfuss für juristische Personen 
Hinweis: Bei mehreren Schul- oder Kirchgemeinden innerhalb einer Politischen Gemeinde 
wird diejenige Siedlung mit dem höchsten Bevölkerungsanteil berücksichtigt.
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Tabelle 3
Die zehn Gemeinden mit dem höchsten Gesamtsteuerfuss*  
Kanton Thurgau, 2012

   Steuerfuss in % Steuerkraft pro 
Einwohner 2011 

in CHFNatürliche 
Personen

Juristische          
Personen

Gemeinde Ev. Kath.

Bottighofen 232 234 232,7 4'425

Salenstein 243 243 243,0 4'324

Ermatingen 244 244 244,0 2'607

Warth-Weiningen 258 252 255,8 2'850

Münsterlingen 255 257 255,9 2'163

Neunforn 260 251 258,7 2'040

Horn 259 259 259,0 2'546

Gachnang 270 272 270,6 1'948

Bussnang 271 274 272,0 1'908

Gottlieben 274 271 272,9 2'630

* Reihenfolge gemäss Gesamtsteuerfuss für juristische Personen 
Hinweis: Bei mehreren Schul- oder Kirchgemeinden innerhalb einer Politischen Gemeinde 
wird diejenige Siedlung mit dem höchsten Bevölkerungsanteil berücksichtigt.
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Tabelle 2
Die zehn Gemeinden mit dem niedrigsten Gesamtsteuerfuss* 
Kanton Thurgau, 2012

Hinweis: Bei mehreren Schul- oder Kirchgemeinden innerhalb einer Politischen 
Gemeinde wird diejenige Siedlung mit dem höchsten Bevölkerungsanteil 
berücksichtigt.
Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Grafik 3
In den meisten Gemeinden liegt der Gesamtsteuerfuss heute 
bei unter 300 Prozent
Anzahl Gemeinden nach Gesamtsteuerfuss für juristische Personen
Kanton Thurgau, 2007 und 2012, Steuerfusskategorien in Prozent
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Grafik 2
Gesamtsteuerfüsse nochmals gerutscht
Durchschnittliche Gesamtsteuerfüsse* natürlicher und juristischer Per-
sonen
Kanton Thurgau, 2007 bis 2012, Steuerfuss in Prozent
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Staatssteuerertrag und Steuerkraft 2011:
Staatssteuerertrag im Jahr 2011 nach Steuergesetzrevi-
sion gesunken
Im Jahr 2011 erwirtschaftete der Kanton Thurgau einen Staats-
steuerertrag (brutto) von 531,5 Millionen Franken. Dies sind 6,2 
Millionen Franken oder 1,1 % weniger als im Vorjahr. Der Rück-
gang ist vor allem auf die Steuergesetzrevision 2011 zurückzu-
führen (Senkung der Einkommenssteuertarife und Einführung des 
Ehegattenvollsplittings). Aufgrund der Steuergesetzrevisionen 
sanken die Erträge aus der Besteuerung natürlicher Personen 
schon zum zweiten Mal in Folge (2011: –2,3 %; 2010: –2,7 %; 
Grafik 4). 

Die Steuergelder von den juristischen Personen haben dank 
der vergleichsweise guten konjunkturellen Lage im Jahr 2011 
um fast 10 % zugenommen (Vorjahr: rund +5 %). Mit knapp 60 
Millionen Franken sind sie damit wieder auf dem Niveau von 
2008 (Grafik 5). Die Staatssteuererträge stammen hauptsächlich 
aus der Besteuerung von natürlichen Personen, nur jeder zehnte 
Franken kommt von einem Unternehmen. Die Wohnbevölkerung 
leistete rund 472 Millionen Franken an Staatssteuern.

Mehreinnahmen einzig im Bezirk Kreuzlingen
Der Staatssteuerertrag nahm – mit Ausnahme des Bezirks Kreuz-
lingen – in allen Bezirken ab. Der Bezirk Kreuzlingen fiel durch 
eine hervorragende Entwicklung bei den Steuererträgen juristi-
scher Personen auf (+ 48 %). Zudem gingen die Steuereinnahmen 
von natürlichen Personen nicht ganz so stark zurück wie in den 
anderen Bezirken. 

Zum positiven Gesamtergebnis trug vor allem die Gemeinde 
Kreuzlingen bei, wo juristische Personen 7,6 Millionen Franken 
Staatssteuern entrichteten, mehr als doppelt soviel als im Vor-
jahr. Nur die juristischen Personen der Gemeinde Frauenfeld 

Gesamtsteuerfuss seit 2008 mancherorts um rund 40 Pro-
zentpunkte gepurzelt
Seit 2008 ist der Gesamtsteuerfuss in mindestens jeder zwei-
ten Gemeinde Jahr für Jahr gesunken, so auch im Jahr 2012. 
In den Jahren 2008 und 2010 nahmen die Gesamtsteuerfüsse 
dank den Senkungen des Staatssteuerfusses sogar in allen 
Gemeinden ab. Die stärksten Steuerfusssenkungen gab es u. a. 
in den Gemeinden Dozwil, Zihlschlacht-Sitterdorf, Berlingen, 
Hauptwil-Gottshaus und Erlen (Senkungen von rund –40 bis –35 
Prozentpunkte). Relativ wenig Veränderung gibt es hingegen in 
den Gemeinden Wagenhausen, Rickenbach und Kreuzlingen, wo 
die Senkungen in der Summe bei höchstens zehn Prozentpunkten 
liegen. In Bottighofen werden die Steuerpflichtigen heute wieder 
mit dem Steuersatz von vor fünf Jahren veranlagt. 

Steuergünstig lebt es sich in Bottighofen
Am tiefsten ist der Gesamtsteuerfuss in Bottighofen. Daran hat 
sich nichts geändert, auch wenn die gestiegene Schulsteuer 
einen um zehn Prozentpunkte höheren Steuerfuss verursacht. 

Steuergünstig lebt es sich neben Bottighofen auch in Salenstein, 
Ermatingen, Warth-Weiningen, Münsterlingen, Neunforn und 
Horn. Bei den „Steueroasen“ im Thurgau ist die Pro-Kopf-Steuer-
kraft relativ hoch. Von den zehn Gemeinden mit tiefen Ansätzen 
haben nur Gachnang und Bussnang eine Steuerkraft von unter 
2‘000 Franken pro Kopf (Tabelle 2). 

Eine vergleichsweise hohe Steuerlast wird den Einwohnerinnen 
und Einwohnern der Gemeinden Birwinken, Raperswilen, Arbon, 
Pfyn, Salmsach, Hohentannen, Fischingen, Wuppenau, Homburg 
und Bürglen auferlegt. Die Steuerkraft pro Kopf lag im Jahr 2011 
in diesen Gemeinden unter dem Kantonsmittel. In Birwinken, 
Hohentannen und Wuppenau erreichte die Steuerkraft keine 
1‘300 Franken pro Einwohnerin oder Einwohner (Tabelle 3). 

*Steuergesetzrevision und/oder Steuerfusssenkung
Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Grafik 5
Staatssteuerertrag natürlicher Personen leicht gesunken
Staatssteuerertrag (brutto) natürlicher und juristischer Personen
Kanton Thurgau, 2006 bis 2011, in Mio. Franken
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*Steuergesetzrevision und/oder Steuerfusssenkung
Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Grafik 4
Juristische Personen stützen den Staatssteuerertrag
Entwicklung der Staatssteuererträge natürlicher und juristischer 
Personen
Kanton Thurgau, 2006 bis 2011, Vorjahresveränderung in Prozent
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40 Franken pro Einwohner oder Einwohnerin weniger als im 
Vorjahr (–2,1 %). In den Bezirken Weinfelden und Arbon, welche 
einen deutlich tieferen Staatssteuerertrag verzeichneten, hat 
auch die Pro-Kopf-Steuerkraft am spürbarsten abgenommen und 
liegt nun bei je rund 1‘630 Franken. Einzig im Bezirk Kreuzlingen 
hat die Steuerkraft leicht zugenommen und liegt bei knapp 2‘200 
Franken pro Kopf. 

Die Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner hat im Jahr 
2011 in 50 der 80 Thurgauer Gemeinden abgenommen, am  
stärksten in den neun Gemeinden Dozwil, Bussnang, Diessen-
hofen, Gottlieben, Lommis, Roggwil, Rickenbach, Lengwil und 
Hüttwilen (Minderung zwischen –18 % und –10 %). In den meis-
ten Gemeinden fielen die Steuerkrafteinbussen jedoch moderat 
aus (–0,5 % bis –5 %). Unter den Gemeinden mit Steuerkrafter-
höhungen stehen Münchwilen, Raperswilen, Wäldi und Bettwie-
sen an der Spitze (zwischen +12 % und +15 %).

erwirtschafteten absolut gesehen höhere Staatssteuern als die 
Unternehmen in Kreuzlingen (9,2 Millionen Franken).

Abgefederter Steuerrückgang im Bezirk Münchwilen
Der Bezirk Münchwilen verzeichnete bei den juristischen Per-
sonen ebenfalls ein kräftiges Plus (+33 %). Dies reichte jedoch 
nicht, um die Steuerausfälle bei den natürlichen Personen zu 
kompensieren. Die Staatssteuererträge natürlicher Personen gin-
gen im Bezirk Münchwilen überdurchschnittlich zurück (–3,3 %; 
Kanton: –2,3 %). 

Anders als ihr Bezirk entwickelten sich die Gemeinde Münchwi-
len und ihre Nachbargemeinde Bettwiesen. In diesen beiden 
Gemeinden ist das Steuersubstrat insgesamt deutlich gewach-
sen (+18 % und +15 %). 

Tiefere Erträge vor allem in den Bezirken Weinfelden und 
Arbon
Am empfindlichsten gingen die Staatssteuererträge in den 
Bezirken Weinfelden und Arbon zurück (Tabelle 4). Mehrein-
nahmen von juristischen Personen blieben aus, was vor allem 
in Weinfelden das Ergebnis drückte (Grafik 6). Im Bezirk Wein-
felden waren die Staatssteuererträge bereits schon im Vorjahr 
zurückgegangen. 

Der Bezirk Frauenfeld, welcher den höchsten Anteil an den 
Staatssteuern ausweist, verzeichnet einen überdurchschnittli-
chen Rückgang von –1,9 % (Kanton: –1,1 %, Tabelle 4). 

Steuerkraft pro Kopf gesunken
Die rückläufigen Staatssteuererträge (Folge der Steuergesetzre-
vision 2011) und das relativ hohe Bevölkerungswachstum 2011 
bewirkten, dass die Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner 
im Kantonsschnitt auf 1‘807 Franken zurückging. Dies sind fast 

Staatssteuerertrag 
(Brutto)

Steuerkraft pro 
Einwohner 100 %

Mio. CHF
Vorjahresver-
änderung in % CHF

Vorjahresver-
änderung in %

Thurgau 531,5 –1,1 1'807 –2,1

Bezirk

Arbon 100,2 –2,7 1'634 –3,6

Frauenfeld 139,1 –1,9 1'907 –2,4

Kreuzlingen 111,4 2,7 2'198 1,2

Münchwilen 84,2 –0,3 1'687 –1,6

Weinfelden 96,7 –3,3 1'631 –4,0

Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Tabelle 4
Staatssteuerertrag (brutto) und Steuerkraft pro Einwohner nach  
Bezirken, 2011

Grafik 6
In den Bezirken Kreuzlingen und Münchwilen wuchsen die 
Steuererträge juristischer Personen kräftig
Staatssteuererträge natürlicher und juristischer Personen 
Kanton Thurgau und Bezirke, 2011, Vorjahresveränderung in Prozent

–20 –10 0 10 20 30 40 50 60

Bezirk Weinfelden

Bezirk Münchwilen

Bezirk Kreuzlingen

Bezirk Frauenfeld

Bezirk Arbon

Kanton Thurgau

natürliche Personen juristische Personen

Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

Grafik 7
Die Zahl der Gemeinden mit einer Steuerkraft von unter 1'600 
Franken pro Kopf nimmt wieder zu
Anzahl Gemeinden nach Steuerkraft pro Kopf von ... Franken
Kanton Thurgau, 2009 bis 2011
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Kantonsmittel 1'807

Grafik 8
In Bottighofen und Salenstein ist die Steuerkraft mit Abstand 
am höchsten
Steuerkraft pro Einwohner (100 %) nach Gemeinden
Kanton Thurgau, 2011, in Franken

Grafik: Dienststelle für Statistik Kanton 
Thurgau
Quelle: Steuerverwaltung Kanton Thurgau

55 Gemeinden liegen unterhalb des Kantonsmittels
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Gemeinden mit einer 
Steuerkraft von über 2‘000 Franken gesunken, während am 
anderen Ende die Zahl der Gemeinden mit einer Steuerkraft von 
unter 1‘600 Franken gestiegen ist (Grafik  7). Zwei Drittel der 
Gemeinden liegen unterhalb des Kantonsmittels. Der Median, 
welcher die 80 Thurgauer Gemeinden in zwei Hälften teilt, liegt 
bei knapp 1'590 Franken.

Hohe Steuerkraft am See und am Rhein 
Die höchste Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner haben 
mit Abstand die Gemeinden Bottighofen und Salenstein (über 
4‘300 Franken). In Salenstein hat sie nochmals zugelegt, in 
Bottighofen hingegen abgenommen. Gemeinden mit einer hohen 
Pro-Kopf-Steuerkraft sind oft am See und am Rhein zu finden 
(neben Bottighofen und Salenstein die Gemeinden Gottlie-
ben, Ermatingen, Horn, Mammern und Berlingen). Eine hohe 
Steuerkraft pro Kopf haben aber auch die Gemeinden Warth-
Weiningen, Stettfurt und Frauenfeld (Grafik 8). Stettfurt hat 2011 
neu den Sprung unter die zehn Gemeinden mit der stärksten 
Steuerkraft geschafft, Weinfelden ist dafür nach unten gerutscht. 

Die Spannweite zwischen der Gemeinde mit der höchsten (Bot-
tighofen) und der niedrigsten Steuerkraft pro Einwohner (Schön-
holzerswilen) hat sich im Vergleich zum Vorjahr wieder verringert, 
was grösstenteils auf die Steuerkrafteinbussen in Bottighofen 
zurückzuführen ist.
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Überblick über die Steuergesetzrevisionen seit 2001

Steuergesetzrevision 2001
• Anpassungen an das Steuerharmonisierungsgesetz
• Steuerbefreiung der direkten Nachkommen von der Erbschafts- und Schenkungssteuer 

Steuergesetzrevision 2002
• Erhöhung der Vermögensfreibeträge
• Erhöhung der Sozialabzüge
• Erhöhung der Berufspauschale
• Einführung des Kinderbetreuungsabzuges
• Senkung des Vermögenssteuertarifs

Steuergesetzrevision 2003
•  Senkung des Kapitalsteuersatzes für Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und übrige juristische Personen von 1,5 Promille 

auf 1,0 Promille
• Reduktion des Staatssteuerfusses von 137 % auf 132 %

Steuergesetzrevision 2005
• Einführung des Teilsplittingverfahrens für verheiratete Personen (Divisor 1,9) 
•  Freistellung des Existenzminimums und Streckung des Tarifs im unteren und oberen Einkommensbereich unter Berücksichtigung 

des entfallenden persönlichen Sozialabzuges
• Lineare Erhöhung der Kinderabzüge
•  Erhöhung der Abzüge für Krankenversicherungsprämien (CHF 6‘200.– für Ehepaare, CHF 3‘100.– für Alleinstehende;  

CHF 800.– für jedes minderjährige oder in Ausbildung stehende Kind)
• Umsetzung des Fusionsgesetzes
• Reduktion des Steuersatzes bei Kapitalleistungen

Steuergesetzrevision 2006
• Einführung eines proportionalen Gewinnsteuersatzes auf 4,5 % bzw. 4,0 % (ab 2007).
•  Reduktion des Kapitalsteuersatzes auf 0,3 Promille für ordentlich besteuerte Gesellschaften und auf 0,01 Promille bei Verwal-

tungs- und Holdinggesellschaften; in allen Fällen mindestens CHF 100.–.
• Einführung des Halbsteuersatzverfahrens auf Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften (ab 1.1.2007)

Steuergesetzrevision 2008
• Senkung des Einkommenssteuertarifs im Bereich der mittleren Einkommen
•  Einführung eines linearen Vermögenssteuertarifs (1,1 Promille) und Erhöhung der Vermögensfreibeträge (CHF 200‘000.– bei 

Ehepaaren, CHF 100‘000.– bei Alleinstehenden, CHF 100‘000.– für jedes nicht selbständig besteuerte Kind)
• Einführung eines proportionalen Steuersatzes bei Kapitalleistungen (2,0 % Ehepaare, 2,4 % übrige Steuerpflichtige)
• Umsetzung von Bundesrecht
•  Zeitlich vorgezogene Umsetzung von Teilaspekten der Unternehmenssteuerreform II (v.a. im Bereich der Unternehmensnach-

folge)
• Anrechnung der Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer
• Reduktion Staatssteuerfuss von 132 % auf 127 %

2010
• Reduktion Staatssteuerfuss von 127 % auf 117 % 

Steuergesetzrevision 2011
• Senkung des Einkommenssteuertarifs (8 Tarifstufen, Höchstsatz von 8 %)
• Einführung des Vollsplittings für Ehepaare und Alleinerziehende
• Anpassung der Quellensteuertarife an den Einkommenssteuertarifverlauf
• Anpassungen im Unternehmenssteuerrecht (wirtschaftliche Handänderung bei jur. Personen)
• Umsetzung von Bundesrecht
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Zur Erhebung

Staatssteuerertrag und Steuerkraft
Die Daten zum Staatssteuerertrag und zur Steuerkraft werden jährlich vom Ressort Steuerrevisorat der Kantonalen Steuerver-
waltung zusammengestellt bzw. berechnet.

Dabei wird die Steuerkraft aufgrund folgender Faktoren ermittelt (vgl. Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen 
der Gemeinden vom 16. Mai 2000, Rechtsbuch 131.2, § 7a):
 1.  Laufende Steuertabelle der natürlichen und juristischen Personen, der ergänzenden Vermögenssteuern, der Kapitalabfin-

dungssteuern sowie der Quellensteuern
 2.  Nachtragstabelle der natürlichen und juristischen Personen
 3.  Abschreibungstabelle der natürlichen und juristischen Personen sowie der pauschalen Steuer anrechnung
 4. Nachsteuern und Hinterziehungsbussen

Nicht in die Berechnung einbezogen werden:
 1.  Ordnungsbussen sowie Ausgleichs-, Verzugs- und Rückerstattungszinsen
 2. Abschreibungen von Ordnungsbussen und Zinsen

Steuerfüsse
Die Steuerfüsse werden jährlich vom Zentralen Sekretariat der Steuerverwaltung zusammengetragen.

Der Steuerfuss ist in Prozenten der einfachen Steuer festgelegt. Der Staatssteuerfuss wird durch den Grossen Rat bestimmt und 
beträgt seit 2010 117 %. Die Steuerfüsse der einzelnen Körperschaften (Politische Gemeinden, Schulgemeinden, Kirchgemeinden) 
werden durch die Bürgerschaft genehmigt. Für die Berechnung des Gesamtsteuerfusses werden die Steuerfüsse der einzelnen 
Gemeindekörperschaften zum Staatssteuerfuss hinzugerechnet. Beim Gesamtsteuerfuss für juristische Personen wird ein Anteil 
von der evangelischen und der katholischen Kirchensteuer aufgrund der Bevölkerungszahlen berechnet und zu den Körperschaften 
hinzugezählt (Berechnung des Kirchensteuerfusses nach § 224 StG und § 58 StV).

Für die Berechnung der geschuldeten Staats- und Gemeindesteuer wird die einfache Steuer zu 100 % mit dem Steuerfuss der 
Wohngemeinde multipliziert.
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